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Im ganzen Kanton gilt Gefahrenstufe 1 "gering" 

Feuer entstehen nur in Ausnahmefällen und breiten sich 
langsam aus. Mit gebotener Sorgfalt dürfen Feuer im 
Wald entfacht werden. Zigaretten, Raucherwaren sowie 
leicht entzündbare Gegenstände dürfen nicht im Freien 
entsorgt werden. 

 

https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-militaer-und-bevoelkerungsschutz/katastrophenvorsorge/waldbrandgefahr/gefahrenstufe-1-gering/

